
Prüfung der Parteieinrichtungen

§ 24
Das Zentralsekretariat ist berechtigt, die Parteiorgane, die Geschäftsführung 

der Parteigliederungen und deren wirtschaftliche Unternehmungen zu überwachen 
und zu diesem Zwecke Berichte und Abrechnungen einzufordem und Einsicht in 
die Bücher und den Geschäftsverkehr zu nehmen.

Sonderstatuten

§25
1. Aufbau, Aufgaben, Tätigkeit und Finanzen der Gliederungen werden durch 

besondere Statuten der Kreise und der Landes-(Provinzial-)Verbände geregelt.
2. Das Sonderstatut und seine Änderungen beschließt die Delegiertenkonferenz 

der Gliederung. Diese Beschlüsse der Kreise bedürfen der Zustimmung des Lan-
, des-(Provinzial-)Vorstandes. Diese Beschlüsse des Landes-(Provinzial-)Verbandes 

bedürfen der Zustimmung des Parteivorstandes.
3. Der Parteivorstand stellt Muster für die Sonderstatuten auf.
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